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VerordnungVerordnung
vom 11. August 2009

über die Kontrolle der Lenk- und Ruhezeit derüber die Kontrolle der Lenk- und Ruhezeit der
berufsmässigen Motorfahrzeugführer (LRKV)berufsmässigen Motorfahrzeugführer (LRKV)

Aufgrund von Art. 52 und 99 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) vom
30. Juni 1978, LGBl. 1978 Nr. 181, in der geltenden Fassung, verordnet die
Regierung:

I. Allgemeine BestimmungenI. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Gegenstand und Zweck

1) Diese Verordnung regelt die Kontrollen der Lenk- und Ruhezeit der
berufsmässigen Motorfahrzeugführer auf der Strasse und in den Betrieben.

2) Sie dient der Durchführung:
a) der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember 1985

über das Kontrollgerät im Strassenverkehr (EWR-Rechtssammlung:
Anh. XIII- 21.01);

b) der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 15. März 2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozial-
vorschriften im Strassenverkehr und zur Änderung der Verordnungen
(EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie zur Auf-
hebung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates (EWR-Rechts-
sammlung: Anh. XIII-24e.01);
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c) der Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 15. März 2006 über die Mindestbedingungen für die Durchführung
der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 des
Rates über Sozialvorschriften für Tätigkeiten im Kraftverkehr sowie zur
Aufhebung der Richtlinie 88/599/EWG des Rates (EWR-Rechtssamm-
lung: Anh. XIII-21a.01);

d) der Richtlinie 2009/4/EG der Kommission vom 23. Januar 2009 über
Gegenmassnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung der Manipula-
tion von Fahrtenschreiberaufzeichnungen und zur Änderung der Richt-
linie 2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Min-
destbedingungen für die Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr.
3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über Sozialvorschriften für
Tätigkeiten im Kraftverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 88/
599/EWG des Rates (ABl. Nr. L 21 vom 24.1.2009, S. 39);

e) der Richtlinie 2009/5/EG der Kommission vom 30. Januar 2009 zur
Änderung von Anhang III der Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates über Mindestbedingungen für die Durchfüh-
rung der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85
des Rates über Sozialvorschriften für Tätigkeiten im Kraftverkehr (ABl.
Nr. L 29 vom 31.1.2009, S. 45).

Art. 2

Bezeichnungen

Unter den in dieser Verordnung verwendeten Personen-, Funktions-
und Berufsbezeichnungen sind Angehörige des männlichen und weiblichen
Geschlechts zu verstehen.

II. KontrollenII. Kontrollen

Art. 3

Kontrollumfang

1) Die Landespolizei führt regelmässig Strassen- und Betriebskontrollen
durch, durch die ein bedeutender, repräsentativer Teil der Fahrzeugführer,
der Unternehmen und der Motorfahrzeuge jeder Beförderungsart erfasst
wird, die in den Geltungsbereich der Verordnungen (EG) Nr. 561/2006 und
(EWG) Nr. 3821/85 fallen.
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2) Die Kontrollen werden in der Weise durchgeführt, dass jährlich min-
destens 2 %, ab dem 1. Januar 2010 mindestens 3 %, der Tage, an denen
Führer von in den Geltungsbereich der Verordnungen (EG) Nr. 561/2006
und (EWG) Nr. 3821/85 fallenden Motorfahrzeugen arbeiten, erfasst
werden; hiervon müssen mindestens 30 % aller überprüften Arbeitstage bei
Strassenkontrollen und mindestens 50 % der überprüften Arbeitstage bei
Betriebskontrollen geprüft werden.

Art. 4

Berechnung des Kontrollumfangs

1) Der prozentuale Mindestumfang der Kontrollen der Fahrtage nach
Art. 3 Abs. 2 wird erbracht durch die Überprüfung des entsprechenden Pro-
zentsatzes der Summe der Fahrtage der Fahrzeugführer.

2) Die Zahl der Fahrtage errechnet sich aus dem Produkt von 240 jähr-
lichen Einsatztagen und der Zahl der zugelassenen Motorfahrzeuge, die
unter den Anwendungsbereich der Verordnungen (EG) Nr. 561/2006 und
(EWG) Nr. 3821/85 fallen.

3) Die Mindestzahlen der zu kontrollierenden Fahrtage richten sich nach
den Motorfahrzeugbestandszahlen, die jährlich durch die Motorfahrzeug-
kontrolle zur Verfügung gestellt werden.

Art. 5

Strassenkontrollen

1) Die Strassenkontrollen sind an verschiedenen Orten und zu belie-
bigen Zeiten in einem Teil des Strassennetzes durchzuführen, der so gross
ist, dass eine Umgehung der Kontrollposten schwierig ist.

2) Die Landespolizei stellt sicher, dass:
a) auf oder in der Nähe von bestehenden und geplanten Strassen Kon-

trollposten in ausreichender Zahl vorgesehen werden, und dass - soweit
erforderlich - insbesondere Tankstellen und andere sichere Plätze als
Kontrollposten dienen können;

b) Kontrollen nach einem System der Zufallsrotation mit einem angemes-
senen geografischen Gleichgewicht durchgeführt werden.

3) Bei den Strassenkontrollen sind mindestens zu prüfen:
a) tägliche und wöchentliche Lenkzeiten, Ruhepausen sowie tägliche und

wöchentliche Ruhezeiten; daneben die Einlageblätter der vorherge-
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henden Tage, die nach Art. 15 Abs. 7 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/
85 im Motorfahrzeug mitzuführen sind, und/oder die für den gleichen
Zeitraum auf der Fahrerkarte und/oder im Speicher des Fahrtschreibers
aufgezeichneten Daten und/oder Ausdrucke;

b) während des in Art. 15 Abs. 7 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85
genannten Zeitraums jede Überschreitung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit des Motorfahrzeugs, das heisst jeder Zeitraum von mehr
als einer Minute, während dessen die Geschwindigkeit des Motorfahr-
zeugs bei Motorfahrzeugen der Klasse N3 90 km/h bzw. bei Fahrzeugen
der Klasse M3 105 km/h überschritten hat, wobei die Fahrzeugklassen
N3 und M3 der Definition des Anhangs II Teil A der Richtlinie 70/156/
EWG des Rates vom 6. Februar 1970 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für Kraftfahr-
zeuge und Kraftfahrzeuganhänger entsprechen;

c) erforderlichenfalls die nach den Aufzeichnungen des Fahrtschreibers in
den letzten höchstens 24 Stunden oder bei einer Doppel- oder Mehr-
fachbesatzung 30 Stunden der Motorfahrzeugnutzung zeitweilig vom
Motorfahrzeug erreichten Geschwindigkeiten;

d) das einwandfreie Funktionieren des Fahrtschreibers (Feststellung eines
möglichen Missbrauchs des Geräts und/oder der Fahrerkarte und/oder
der Einlageblätter) oder gegebenenfalls Vorlage der in Art. 16 Abs. 2
Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 genannten Dokumente;

e) erforderlichenfalls und unter gebührender Beachtung der Sicherheits-
aspekte die in den Motorfahrzeugen eingebauten Fahrtschreiber, um
die Anbringung und/oder Verwendung von Geräten festzustellen, mit
denen Daten zerstört, unterdrückt, manipuliert oder verändert oder der
elektronische Datenaustausch zwischen den Komponenten des Fahrt-
schreibers gestört oder die Daten auf derartige Weise schon vor der Ver-
schlüsselung blockiert oder verändert werden sollen.

4) Die Kontrollen sind ohne Diskriminierung nach gebietsansässigen
oder gebietsfremden Motorfahrzeugen und Führern durchzuführen. Insbe-
sondere darf die Landespolizei nicht nach einem der folgenden Gesichts-
punkte diskriminieren:
a) Land der Zulassung des Motorfahrzeugs;
b) Land des Wohnsitzes des Führers;
c) Land der Niederlassung des Unternehmens;
d) Ursprung und Bestimmung der Beförderung;
e) Art des Fahrtschreibers: analog oder digital.
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5) Der Landespolizei stehen zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfü-
gung:
a) eine Liste der zu überprüfenden Punkte nach Abs. 3;
b) eine Standardausrüstung, bestehend aus:

1. einer Ausrüstung, die es ermöglicht, Daten vom Fahrzeuggerät und
der Fahrerkarte des digitalen Fahrtschreibers herunterzuladen, zu
lesen und zu analysieren und/oder zur Analyse an eine zentrale
Datenbank zu übertragen;

2. einer Ausrüstung zur Überprüfung der Einlageblätter;
3. einer besonderen Analyseausrüstung mit geeigneter Software zur

Überprüfung und Bestätigung der mit den Daten verknüpften digi-
talen Signatur sowie besondere Analysesoftware, die ein detailliertes
Geschwindigkeitsprofil der Motorfahrzeuge von der Kontrolle ihres
Fahrtschreibers liefert.

Art. 6

Koordinierte Kontrollen

Die Landespolizei koordiniert die Strassenkontrollaktionen, die mindes-
tens sechs Mal jährlich in Abstimmung mit anderen EWR-Mitgliedstaaten
durchzuführen sind.

Art. 7

Betriebskontrollen

1) Bei der Planung der Kontrollen in den Betrieben nach Art. 3 sind die
Erfahrungen mit den verschiedenen Beförderungsarten und Unternehmens-
typen zu berücksichtigen.

2) Kontrollen in den Betrieben werden auch dann durchgeführt, wenn
die Strassenkontrollen schwere Zuwiderhandlungen gegen die Verord-
nungen (EG) Nr. 561/2006 und (EWG) Nr. 3821/85 sowie gegen die Ver-
ordnung über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahr-
zeugführer (ARV) ergeben haben.

3) Bei den Betriebskontrollen sind zusätzlich zu den Prüfgegenständen
bei Strassenkontrollen mindestens zu prüfen:
a) wöchentliche Ruhezeiten und Lenkzeiten zwischen diesen Ruhezeiten;
b) die Einhaltung der vierzehntägigen Begrenzung der Lenkzeiten;
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c) Einlageblätter, Daten des digitalen Fahrtschreibers und auf der Fahrer-
karte sowie Ausdrucke.

4) Der Landespolizei stehen zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfü-
gung:
a) eine Liste der zu überprüfenden Punkte nach Abs. 3;
b) eine Standardausrüstung nach Art. 5 Abs. 5 Bst. b.

5) Im Zuge ihrer Kontrolle berücksichtigt die Landespolizei alle Infor-
mationen, die von einer nach Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 2006/22/EG
benannten Verbindungsstelle eines anderen EWR-Mitgliedstaats zur
Geschäftstätigkeit des betreffenden Unternehmens übermittelt wurden.

6) Als Betriebskontrolle gilt auch die Überprüfung von Unterlagen und/
oder Daten, die der Landespolizei auf Verlangen übersandt werden.

7) Die Befugnis der Landespolizei zu weitergehenden Kontrollen bleibt
unberührt.

Art. 8

Risikoeinstufungssystem

1) Unternehmen mit Sitz im Inland werden im Hinblick auf das Risiko
von Verstössen gegen die Verordnungen (EG) Nr. 561/2006 oder (EWG)
Nr. 3821/85 klassifiziert. Unternehmen mit einer hohen Risikoeinstufung
sind strenger und häufiger zur prüfen.

2) Als Verstoss im Sinne von Abs. 1 gelten insbesondere die in der Liste
des Anhangs III der Richtlinie 2006/22/EG aufgeführten Handlungen.

III. Berichterstattung, Statistiken und ZusammenarbeitIII. Berichterstattung, Statistiken und Zusammenarbeit

Art. 9

Berichte und Statistiken

1) Die Landespolizei übermittelt dem Amt für Handel und Transport
folgende bei Strassen- und Betriebskontrollen erhobene Daten:
a) die Zahl der bei Strassenkontrollen überprüften Führer;
b) die Zahl der auf dem Betriebsgelände von Unternehmen durchgeführten

Kontrollen;
c) die Zahl der überprüften Arbeitstage; und
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d) die Zahl sowie die Art der gemeldeten Verstösse mit dem Vermerk, ob es
sich um Personenbeförderung oder Gütertransport handelte.

2) Die erhobenen statistischen Daten sind nach folgenden Kategorien
aufzuschlüsseln:
a) bei Strassenkontrollen:

1. Art der Strasse und Land, in dem das kontrollierte Fahrzeug zuge-
lassen ist;

2. Art des Fahrtschreibers: analog oder digital;
b) bei Betriebskontrollen:

1. Art der Beförderungen wie grenzüberschreitender oder Binnenver-
kehr, Personen- oder Güterverkehr, Werksverkehr oder gewerbli-
cher Verkehr;

2. Flottengrösse des Unternehmens;
3. Art des Fahrtschreibers: analog oder digital.

3) Das Amt für Handel und Transport erstellt alle zwei Jahre aus den
von der Landespolizei übermittelten Daten einen Bericht im Sinne von Art.
17 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und übermittelt diesen
der EFTA-Überwachungsbehörde (ESA) und dem Ständigen Ausschuss der
EFTA-Staaten.

4) Die erhobenen statistischen Daten des letzten Jahres sind von den
zuständigen Behörden aufzubewahren.

5) Die für den Führer verantwortlichen Unternehmen bewahren die
ihnen von der Landespolizei überlassenen Ergebnisprotokolle und andere
relevante Daten über bei ihnen im Betrieb oder bei ihren Führern auf der
Strasse vorgenommene Kontrollen ein Jahr lang auf.

Art. 10

Informationsaustausch

1) Das Amt für Handel und Transport übermittelt nach Erhalt der
entsprechenden Daten von der Landespolizei den zuständigen Behörden
der EWR-Mitgliedstaaten und dem Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten
mindestens alle sechs Monate oder auf ausdrückliches Ersuchen eines
EWR-Mitgliedstaats auch in Einzelfällen alle verfügbaren Angaben über:
a) die von Gebietsfremden begangenen Zuwiderhandlungen gegen die

Bestimmungen der Verordnungen (EG) Nr. 561/2006 und (EWG) Nr.
3821/85 und ihre Ahndung;
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b) die von Liechtenstein verhängten Massnahmen zur Ahndung von Zuwi-
derhandlungen, die Gebietsansässige in anderen EWR-Mitgliedstaaten
begangen haben.

2) Entsprechende Mitteilungen anderer EWR-Mitgliedstaaten leitet das
Amt für Handel und Transport an die Landespolizei weiter.

Art. 11

Amtshilfe bei Verdachtsfällen

1) Legt das Ergebnis einer Strassenkontrolle, welcher der Fahrzeug-
führer eines in einem anderen EWR-Mitgliedstaat zugelassenen Motorfahr-
zeuges unterzogen wird, den Verdacht auf Verstösse gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung nahe, die während der Kontrolle aufgrund feh-
lender Angaben nicht aufgedeckt werden konnten, so kann die Landespo-
lizei die zuständigen Behörden des betreffenden EWR-Mitgliedstaats um
Amtshilfe ersuchen.

2) Im umgekehrten Fall leistet die Landespolizei der zuständigen
Behörde eines anderen EWR-Mitgliedstaats Amtshilfe.

Art. 12

Bewährte Verfahren

1) Zusammen mit den anderen EWR-Mitgliedstaaten werden gemein-
same Ausbildungsprogramme über bewährte Verfahren eingerichtet, die
mindestens einmal jährlich durchzuführen sind.

2) Mindestens einmal jährlich tauscht die Landespolizei Personal mit den
jeweiligen Verbindungsstellen nach Art. 7 der Richtlinie 2006/22/EG der
anderen EWR-Mitgliedstaaten aus.

IV. SchlussbestimmungenIV. Schlussbestimmungen

Art. 13

Aufhebung bisherigen Rechts

Die Verordnung vom 17. Dezember 1996 über die Kontrollen auf der
Strasse und in den Betrieben betreffend die Einhaltung der Lenk- und
Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer, LGBl. 1997 Nr. 8, wird
aufgehoben.
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Art. 14

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage der Kundmachung in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. Dr. Klaus Tschütscher
Fürstlicher Regierungschef
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